
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 27.08.2020 

 Vorlage Nr. 20/0307 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Bunte Kenntnisnahme 07.09.2020 10 

Rat Bürgermeister Roland Kenntnisnahme 10.09.2020  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Beteiligung an der Emscher-Lippe Energie GmbH 

hier: Notarielle Beurkundung im Rahmen der kommunalen Mehrheitsübernahme 

 
Begründung: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss hat gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW am 08.06.2020 der 

Erhöhung der kommunalen Anteile an der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) auf insge-

samt 50,1 % zugestimmt; vgl. Vorlagen-Nr. 20/0130. 

 

Die Stadt Gladbeck erwirbt somit zusammen mit der Stadt Bottrop und den Stadtwerken 

Gelsenkirchen je 0,066 % der Geschäftsanteile der ELE GmbH von der innogy SE, jetzt in-

nogy Westenergie GmbH. Der Beschluss erfolgte unter dem Vorbehalt der Nichtuntersa-

gung durch die Bezirksregierung Münster und durch das Bundeskartellamt. 

 

Inzwischen wurden die entsprechenden Verträge am 26.08.2020 notariell beurkundet. Sie 

sind dieser Vorlage als Anlagen 1 und 2 beigefügt. 

 

Die Bezirksregierung Münster hatte zuvor mit Verfügung vom 09.07.2020 mitgeteilt, dass 

keine kommunalaufsichtlichen Bedenken bestehen. Die Verfügung ist als Anlage 3 beige-

fügt. Sobald die in der nun geschlossenen Ergänzungsvereinbarung zum Konsortialvertrag 

vereinbarten Änderungen auch im Gesellschaftsvertrag umgesetzt wurden, wird dies der 

Kommunalaufsicht nachgereicht. 
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Ferner hat das Bundeskartellamt am 17.07.2020 gegenüber der beauftragten Kanzlei mit-

geteilt, dass das Vorhaben gegenwärtig nicht der Anmeldepflicht unterliegt; siehe Anla-

ge 4. 

 

Dies vor dem Hintergrund, dass der endgültige Kontrollwechsel erst nach sechs Jahren 

vollzogen wird. Der Anteilserwerb der kommunalen Gesellschafter darf somit wegen der 

vereinbarten Stimmrechtsbindung ohne Verstoß gegen das Vollzugsverbot umgesetzt 

werden. Die Anmeldung beim Bundeskartellamt wurde daher zurückgenommen. 

 

Die Mitteilung der Kartellbehörde wurde auch in der Ergänzungsvereinbarung zum Kon-

sortialvertrag nachvollzogen: Auf Hinweis des beurkundenden Notars wurden die obsolet 

gewordenen aufschiebenden Bedingungen gestrichen, die hinsichtlich der Anmeldung 

beim Bundeskartellamt im ursprünglichen Entwurf vorgesehen waren. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss / Rat wird um Kenntnisnahme gebeten. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 (Ulrich Roland) 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


